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RS OGH 1982/11/4 8Ob226/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1982

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §11 Abs1

StVO §15 Abs1

Rechtssatz

Mitverschulden von 1/4 des Rechtsüberholenden gegenüber dem Unfallgegner, dessen Fahrzeug mit abgestorbenem

Motor zum größten Teil auf der linken Fahrbahnhälfte zum Stillstand gekommen war, der dieses Fahrzeug dann in

Bewegung setzte und - ohne Beachtung des Nachfolgeverkehrs - wieder nach rechts zurücklenkte, wodurch es zur

Kollision mit dem inzwischen Rechtsüberholenden kam (der durch bloße Geschwindigkeitsverminderung das

Rechtsüberholen vermeiden hätte können).
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